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Schwerpunkt

Disclosure von sexualisierter Gewalt in schulischen 
Settings – Möglichkeiten und Grenzen der 
Kooperation von Schule, Schulsozialarbeit und 
Jugendamt

Bernd Christmann

Zusammenfassung
Das Schulsystem soll sich gegenüber sexualisierter Gewalt zu einem Schutz- und Kompetenzort entwi-
ckeln. Kinder und Jugendliche sollen dort kompetente Ansprechpersonen finden, an die sie sich bei Gewalt-
erfahrungen wenden können. Ebenso ist es unabdingbar, die bei (Verdacht auf) sexualisierte Gewalt erfor-
derliche Kooperation zwischen Schule und Jugendamt zu gestalten. Sowohl die professionelle Begleitung 
von Disclosureprozessen als auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt stellen Schulen vor erhebli-
che Herausforderungen. Die Schulsozialarbeit scheint prädestiniert für die Bewältigung dieser Herausfor-
derungen. Wie Schulsozialarbeiter*innen ihre Rolle im Umgang mit sexualisierter Gewalt ausfüllen ist 
jedoch mit vielen Fragen verbunden. Der Beitrag erörtert anhand einer Interviewstudie die Erfahrungen 
von Sozialarbeiter*innen mit Offenlegungen, Interventionen und Kooperationen im Handlungsfeld der 
Schulsozialarbeit, ein wesentlicher Fokus wird dabei auf die Zusammenarbeit mit Jugendämtern gelegt. 
Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen der Schulsozialarbeit werden vorgestellt.
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Disclosure of sexualized violence in school settings – possibilities and limits of cooperation between 
school, school social work and youth welfare office

Abstract
The school system should become a place of protection and competence in the face of sexualized violence. 
Children and young people should find competent contact persons there whom they can turn to when they 
experience violence. It is also essential to establish the necessary cooperation between schools and youth 
welfare offices in cases of (suspected) sexualized violence. Both the professional support of disclosure 
processes and the cooperation with the youth welfare office present schools with considerable challenges. 
School social work seems to be predestined to cope with these challenges. However, how school social 
workers fulfill their role in dealing with sexualized violence is connected with many questions. The article 
discusses the experiences of social workers with disclosures, interventions and cooperations in the field of 
school social work on the basis of an interview study, with a focus on the cooperation with youth welfare 
offices. Possibilities, challenges and limits of school social work are presented.

Keywords: School Social Work, Sexual Violence, Disclosure, Youth Welfare Office

https://doi.org/10.3224/diskurs.v18i3.05


348� Bernd Christmann: Disclosure von sexualisierter Gewalt in schulischen Settings

1	 Hintergrund und Einleitung

Schule steht als eine Institution von zentraler gesellschaftlicher Bedeutung beim Themen-
komplex sexualisierte Gewalt besonders im Fokus. Einerseits bestehen hier spezifische 
Risiken für das Erleben von Grenzüberschreitungen und Gewalt (Schubarth & Ulbricht, 
2012). Dazu zählen sowohl Übergriffe durch Schulpersonal als auch sexualisierte Peer-
Gewalt. Aktuelle Forschung belegt insbesondere bei sexualisierten Grenzüberschreitun-
gen unter Gleichaltrigen eine relevante Häufigkeit (Hofherr, 2022; Maschke & Stecher, 
2018). Aufarbeitungsstudien dokumentieren zudem eindrücklich, wie in der Vergangenheit 
in einzelnen schulischen Einrichtungen dauerhafte Systeme der Ausübung von sexualisier-
ter Gewalt durch Pädagog*innen entstehen konnten (Burgsmüller & Tilmann, 2019; Keupp 
et al., 2017; Keupp et al., 2019). Andererseits gilt Schule als wichtiger Schutz- und Kom-
petenzort. Dieser Ansatz gründet darauf, dass durch Schulen alle jungen Menschen erreicht 
und durch Maßnahmen der Prävention und Intervention adressiert werden können (Rörig, 
2017, S. 60). Im Umgang mit sexualisierter Gewalt aktualisiert sich der Anspruch, die 
Rolle von Schule im Kinderschutz und die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugend-
hilfe zu stärken (Buchholz, 2011; Schönecker & Meysen, 2014). Schule soll Gefahren für 
Kinder und Jugendliche registrieren, eigenständige Schritte zur Herstellung von Schutz 
umsetzen und eine Schnittstelle zum Jugendamt bilden (Seifried, 2019, 104–105). Die Sta-
tistiken der Kinder- und Jugendhilfe können diese Funktion der Schule belegen: Von den 
im Jahr 2021 bei den Jugendämtern dokumentierten 197.759 Gefährdungsmeldungen stam-
men zehn Prozent aus dem Bereich Schule (Statistisches Bundesamt, 2022). 

Es gibt unterschiedliche Ansätze der Prävention und Intervention bei sexualisierter 
Gewalt, etwa Theaterprogramme wie Mein Körper gehört mir (Andresen et al., 2015) oder 
die Initiative Trau dich! (Erkens & Paschke, 2021). Die Kampagne Schule gegen sexu-
alisierte Gewalt soll die Entwicklung schulischer Schutzkonzepte voranbringen (Rörig, 
2017). Eine Zielsetzung von Schutzkonzepten ist die Sensibilisierung schulischer Fach-
kräfte für Hinweise auf sexualisierte Gewalt und ihre Qualifizierung als Ansprechperso-
nen für Betroffene (Caspari, 2021, S. 6). Die Mitwirkung von Schule im Kinderschutz ist 
jedoch herausforderungsreich. Beispielsweise attestiert Mosser (2011) dem Schulsystem 
einen grundsätzlich anderen „Problemblick“ (S. 275) als der Kinder- und Jugendhilfe. Die 
auf Bildungsvermittlung beruhende Wahrnehmungstradition der Schule identifiziere The-
men wie sexualisierte Gewalt nicht per se als regulären Bestandteil des institutionellen Auf-
gabenbereichs. Die Integration sozialpädagogischer Expertise in Schulstrukturen sei daher 
eine wichtige Voraussetzung für den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Insbesondere im 
Zuge der Entwicklung institutioneller Schutzkonzepte sind dynamische Entwicklungen im 
Schulsystem zu verzeichnen (Kappler et al., 2019). Diese lassen sich überwiegend auf einer 
strukturellen Ebene empirisch nachvollziehen. Es mangelt jedoch an einem vertiefenden 
Verständnis der jeweiligen Mechanismen und Rahmenbedingungen in konkreten pädago-
gischen Beziehungen und Interaktionen. Ebenso gibt es Hinweise auf in Schulen fortbeste-
hende Fragen zur Handlungs- und Rechtssicherheit im Kinderschutz, die auch von Schwie-
rigkeiten in der Kooperation mit dem Jugendamt begleitet werden (Zimmermann, 2016).

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage nach der besonderen Bedeutung der 
Schulsozialarbeit als Repräsentantin der Kinder- und Jugendhilfe im Kontext der Offen-
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legung von sexualisierter Gewalt sowie bei der Kooperation mit dem Jugendamt. Anhand 
von Befunden aus einer Interviewstudie (Christmann, 2021) werden Möglichkeiten, Gren-
zen und professionelle Herausforderungen von Schulsozialarbeiter*innen vorgestellt und 
diskutiert.

2	 Schule als Ort der Offenlegung von sexualisierter Gewalt

Sexualisierte Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen können von Bezugsper-
sonen zumeist nicht anhand objektiver Kriterien schnell und zweifelsfrei erkannt wer-
den (Goldbeck, 2015). „Prozess[e] des Offenlegens und der Hilfesuche durch eine betrof-
fene Person bei realen Erfahrungen sexuellen Missbrauchs“ (Kindler & Schmidt-Ndasi, 
2011, S. 30) gelten daher als maßgeblich für die Einleitung von Interventionen (Reitsema 
& Grietens, 2016). In der Fachliteratur hat sich dafür teilweise der aus der internationalen 
Forschung stammende Begriff Disclosure etabliert, darüber hinaus wird von Aufdeckung, 
Offenbarung oder Anvertrauen gesprochen (Scambor et al., 2018, 58–59). Solche Prozesse 
können sich sehr unterschiedlich darstellen, beispielsweise verbal oder verhaltensbasiert, 
zufällig oder geplant, zögerlich und indirekt oder unmittelbar und spontan (Alaggia, 2004). 
Der Weg zur Offenlegung ist für Betroffene durch zahlreiche Barrieren verstellt (Alaggia 
et al., 2017). Hemmend wirken insbesondere Scham und Ängste. Die Entscheidung, sich an 
eine Bezugsperson zu wenden, basiert daher auch darauf, inwiefern diese sich als ansprech-
bar, vertrauenswürdig und kompetent zeigt und dadurch zum Abbau solcher Barrieren bei-
trägt. Prozesse der Offenlegung sind somit als dialogisches Geschehen zu begreifen, das 
sich innerhalb der Interaktionen und Beziehungen von Betroffenen mit ihrem sozialen 
Umfeld abspielt (Reitsema & Grietens, 2016). Dass schulische Fachkräfte als Ansprech-
personen bei sexualisierter Gewalt genutzt werden, ist gut belegt, wobei die Befunde zur 
Häufigkeit solcher Offenlegungen unterschiedlich ausfallen. Während in der SPEAK-Stu-
die drei bis sieben Prozent der befragten Schüler*innen eine Lehrkraft als Ansprechper-
son benennen (Maschke & Stecher, 2018, 52–54), sind es in der Schülerwissen-Studie gut 
dreizehn Prozent (Hofherr, 2022, S. 115). In einer Befragung von Lehrkräften geben wie-
derum 26 Prozent der Teilnehmer*innen Erfahrungen mit Offenlegungen an (Glammeier, 
2015, S. 14). Die Schülerwissen-Studie benennt weiterhin in gut fünf Prozent der erfassten 
Offenlegungen „Anderes Schulpersonal“ als Ansprechperson, wozu auch die Schulsozial-
arbeit gezählt wird. Damit sind schulische Fachkräfte quantitativ wesentlich bedeutsamer 
als andere offizielle Anlaufstellen wie das Jugendamt, Beratungsstellen oder die Polizei, da 
die unmittelbare persönliche Bekannt- und Vertrautheit für junge Menschen eine wichtige 
Vorbedingung darstellt (Hofherr, 2022, S. 115). Die Annahme eines besonderen protekti-
ven Potenzials von Schule basiert insbesondere darauf, dass der direkte Kontakt zwischen 
Schüler*innen und Fachkräften hier alltäglich gegeben ist. Darüber hinaus ist jedoch ein 
genaueres Verständnis von Disclosureprozessen gegenüber schulischen Fachkräften eine 
Voraussetzung dafür, um Schulen systematisch zu Schutz- und Kompetenzorten zu entwi-
ckeln. Insbesondere sind schulische Arrangements und Strukturen in den Blick zu nehmen, 
die Kindern und Jugendlichen gezielt Unterstützung anbieten sollen. Dazu zählt die Schul-
sozialarbeit in besonderer Weise.
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3	 Die Rolle der Schulsozialarbeit

„Grundsätzlicher Auftrag von SchulsozialarbeiterInnen ist es, Kinder und Jugendliche in 
ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung zu fördern, Bil-
dungsbenachteiligung zu vermeiden und abzubauen, Erziehungsberechtigte und LehrerIn-
nen bei der Erziehung und dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zu beraten und 
zu unterstützen sowie zu einer schülerfreundlichen Umwelt beizutragen“ (Pawils et al., 
2020, S. 389). Der Breite dieser Definition entsprechend ist das Handlungsfeld Schulso-
zialarbeit sehr heterogen. Die gesetzlichen Grundlagen in den Bundesländern sind ebenso 
unterschiedlich wie die jeweiligen Trägerschaften und Anstellungsverhältnisse, die einem 
„Flickenteppich“ (Zipperle et al., 2022, S. 472) gleichen. Dennoch wird Schulsozialarbeit 
als „ideales Bindeglied“ (Bathke et al., 2019, S. 215) zwischen Schule und Kinder- und 
Jugendhilfe bezeichnet. Fischer (2013) spricht der Schulsozialarbeit die Funktion eines 
„präventiven Frühwarnsystems“ (S. 208) im Kontext von Kindeswohlgefährdungen zu. 
Miosga und Schele (2018) erkennen in der Schulsozialarbeit einen maßgeblichen Hebel, 
mit dessen Hilfe Schule zu einem „Kompetenzort“ (S. 52) gegenüber sexualisierter Gewalt 
werden könne. Dies findet Bestätigung in dem Befund, dass in Schulen mit Schulsozial-
arbeit mehr Elemente von Schutzkonzepten vorhanden sind (Kappler et al., 2019, S. 59). 
Zwar weisen Schönecker und Meysen (2014) darauf hin, dass das Aufgabenspektrum von 
Schulsozialarbeit in den jeweiligen Stellenbeschreibungen oftmals eher vage formuliert 
und eine Mitwirkung bei Kinderschutzthemen nicht zwangsläufig vorgesehen sei. Spies 
und Pötter (2011) gehen jedoch davon aus, dass Schulsozialarbeiter*innen „sich im Kon-
text von Beratung für Opfer von (sexueller) Gewalt auskennen und methodenplural agie-
ren können“ (S. 116). Auch Bayer et al. (2022) sehen Hinweise auf eine vorhandene Kom-
petenz, um Gespräche mit Schüler*innen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt zu führen. 
In Bezug auf die Entfaltung von Disclosureprozessen sind Rolle und Funktion von Schul-
sozialarbeiter*innen jedoch weitgehend unbestimmt und empirisch kaum untersucht.

Beziehungsarbeit zwischen Schulsozialarbeiter*innen und Schüler*innen vollzieht 
sich im Rahmen des Schulalltags auf unterschiedliche Weise. Typisch sind beispielsweise 
Gesprächssituationen zwischen Tür und Angel (Eckert, 2016). Oftmals sind auch feste 
Sprechstunden etabliert oder es werden Gruppenangebote umgesetzt (Speck, 2014, S. 83). 
Zu untersuchen ist daher, wie in diesen Settings Räume für Offenlegungen entstehen kön-
nen, welche Möglichkeiten die Fachkräfte zu deren Gestaltung nutzen und auf welche 
Herausforderungen sie stoßen. Zu beachten sind dabei auch Ambivalenzen der Schulso-
zialarbeit. Sie nimmt neben ihrer unterstützenden bisweilen auch eine disziplinierende 
Funktion ein. Schüler*innen können das „Schicken zur Schulsozialarbeit“ (Reinecke-Ter-
ner, 2017, S. 29) als Strafe empfinden. Von Lehrkräften wahrgenommene Störungen wie 
Konflikte unter Schüler*innen oder auffälliges Verhalten bilden oftmals den Anlass für 
einen Termin bei der Schulsozialarbeit (Baier, 2018, 15–16). Dies kann den Aufbau von 
Vertrauen zwischen Fachkraft und Adressat*innen belasten. Weitere Spannungsverhält-
nisse etwa in Bezug auf Verschwiegenheits- und Meldepflichten können aus der Träger-
schaft der Schulsozialarbeit und ihrer damit zusammenhängenden Position innerhalb der 
Schulhierarchie resultieren (Pudelko, 2016, 36–37). Auch ist zu bedenken, dass Schulso-
zialarbeit zumeist eine sehr begrenzte Ressource ist. Die auf sie projizierten universellen 
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„Prozess- und Wirkungserwartungen“ (Hettler, 2019, S. 413) kann sie schon allein auf-
grund dessen schwerlich erfüllen.

3.1	 Methodisches Vorgehen

In einer Interviewstudie wurden Lehrkräfte (n=7) und Schulsozialarbeiter*innen (n=5) 
(Christmann, 2021, 257–259) zu ihren Erfahrungen mit der Offenlegung von sexualisier-
ter Gewalt im Rahmen von Problemzentrierten Interviews befragt (Witzel & Reiter, 2012). 
Die Teilnehmer*innen meldeten sich auf einen offenen Aufruf hin, in dem das Forschungs-
vorhaben dargestellt und der über mehrere Kanäle (insbesondere durch einschlägige News-
letter und Multiplikator*innen) kommuniziert wurde. Die Teilnehmer*innen wurden in 
den Interviews als Expert*innen adressiert, die über persönliche Erfahrungen mit Disc-
losure und darauf basierendes Prozess- und Deutungswissen verfügen (Bogner & Menz, 
2009, S. 71). Um diese Wissensbestände analytisch fassbar zu machen, wurde das Daten-
material mittels thematischer Vergleiche ausgewertet. Übergreifende Themen im Sinne von 
typischen Wissensbeständen, Relevanzstrukturen und Deutungsmustern wurden anschlie-
ßend zu inhaltlichen Kategorien weiterentwickelt und verdichtet (Bogner et al., 2014, 
S. 78; Meuser & Nagel, 2013). Sie beinhalten Befunde zu den wahrgenommenen Kon-
texten, Mustern und situativen Dynamiken von Offenlegungen, zu den Ressourcen und
Belastungsfaktoren der Fachkräfte, zu den strukturellen Rahmenbedingungen der jeweili-
gen Schule, zu individuellen professionellen Überzeugungen und Haltungen sowie zu der
Bedeutung, die die Teilnehmer*innen der Begleitung von Offenlegungen aus einer berufs-
biographischen Perspektive heraus beimessen (Christmann, 2021, 273–275). Im Folgenden
werden ausgewählte Beispiele vorgestellt und insbesondere auch Bezüge zur Kooperation
mit dem Jugendamt aufgezeigt.

3.2	 Kontextbedingungen von Offenlegungsprozessen

Trotz der geringen Samplegröße zeigt sich ein breites Spektrum an Kontextbedingun-
gen, das bestehende Befunde zu unterschiedlichen Disclosuremustern bestätigt und dabei 
die vielfältige Handlungspraxis von Schulsozialarbeit widerspiegelt. Ein gängiger Ablauf 
besteht darin, dass seitens der Lehrkräfte Auffälligkeiten bei Schüler*innen wahrgenom-
men werden und daraufhin ein Handlungsauftrag an die Schulsozialarbeit gerichtet wird: 

„Oftmals muss man selbst auch die Initiative ergreifen, wenn die Lehrerin sagt: Mensch, da ist irgend-
was im Busch, kannst du dich nicht mit dem zusammensetzen und reden? Ja, klar kann ich das. Da 
gucken wir gleich mal“ (I8, Z. 485–488). 

Für die Schulsozialarbeit stellt sich dann die Herausforderung, einen Zugang zu den Schü-
ler*innen sowie ein Gesprächssetting herzustellen. Einerseits zeigt sich, dass direkt adres-
sierte Schüler*innen teilweise recht schnell beginnen, eine Gewalterfahrung offenzule-
gen. Es lassen sich andererseits Belege dafür finden, dass eine direkte Ansprache von den 
befragten Fachkräften nicht immer als zielführend erachtet wird. Sie hegen die Befürch-
tung, dass Schüler*innen eine Blockadehaltung einnehmen und sich zurückziehen könn-
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ten. Es werden dann Vorgehensweisen bevorzugt, die auf subtile Weise Kontakt aufbauen. 
Darüber hinaus nutzen Schulsozialarbeiter*innen den eigenen direkten Umgang mit Schü-
ler*innen, um Auffälligkeiten zu registrieren. Je nach Größe der Schule und Anzahl der 
Schüler*innen sind sie in ihren Möglichkeiten, alltagsbezogen Beziehungsarbeit zu leisten, 
jedoch notgedrungen limitiert und auf Mitteilungen der Lehrkräfte verwiesen. Bedeutsam 
sind überdies Situationen, in denen Schüler*innen von sich aus die Schulsozialarbeit auf-
suchen. Hier wird zumeist die Beobachtung gemacht, dass sexualisierte Gewalterfahrungen 
nicht unmittelbar thematisiert werden:

Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die ich da erst einmal so gar nicht zu packen kriege, die dann 
aber versuchen, irgendeinen Hilfeschrei loszuwerden. Also, als bestes sind die Unterarme, mit Ritzen. 
Also, die machen das, weil da wissen sie auch, das kriege ich automatisch mit. Oder sonst irgendwas 
mal. Sie kommen morgens einfach nicht zur Schule, weil sie wissen: Wer morgens ein paar Mal nicht 
zur Schule war, da kriege ich ein Zettelchen hingelegt und gesagt, ruf doch mal bitte einer an. So. Also 
die wissen – manchmal das Modell des trojanischen Pferdes, ich muss es irgendwie anders verpacken, 
damit‘s mal irgendwie auffällt. Das kann genauso – also Schüler sind so kreativ – so viele Schüler wie 
wir haben im Hause, so viele Kreationsmöglichkeiten gibt es, um irgendwie in Kontakt zu kommen. 
Die Seltensten machen das wirklich geradeaus. Es muss schon manchmal ein kleiner Umweg sein, so 
als taktisches Manöver, Ablenkung. (I7, Z. 285–293)

Hierin zeigt sich das häufig auftretende Muster zögerlicher und indirekter Offenlegun-
gen, das unmittelbar in Zusammenhang mit den psychosozialen Belastungen, Ängsten 
und Abwägungen Betroffener steht (Lev-Wiesel et al., 2016). Es kommen unterschiedli-
che Strategien betroffener Kinder und Jugendlicher zum Ausdruck, auf sich aufmerksam 
zu machen (Flåm & Haugstvedt, 2013). Wichtig ist darüber hinaus die Rolle von Peers, die 
oftmals die ersten Ansprechpersonen darstellen und bei weiteren Schritten der Offenlegung 
eine motivierende, unterstützende und begleitende Funktion einnehmen (Derr et al., 2022). 
„Die kommen meistens zu zweit“ (I6, Z. 5) fasst ein Interviewteilnehmer zusammen. Diese 
soziale Ressource betroffener Schüler*innen gilt es sensibel zu adressieren. Als maßgebli-
che Voraussetzung kann gelten, dass Angebote und Ansprechbarkeit der Schulsozialarbeit 
den unterschiedlichen Disclosuremustern entsprechen kann, indem sie gleichermaßen nied-
rigschwellig zugänglich, kompatibel zur Struktur des Schultags und flexibel auf den indivi-
duellen Bedarf hin orientiert sind.

3.3	 Herausforderungen

Die befragten Schulsozialarbeiter*innen zeigen ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass 
sexualisierte Gewalt nicht ohne weiteres erkennbar ist und Auffälligkeiten einer sorgsamen 
Überprüfung bedürfen:

Und sexualisierte Gewalt sieht man nicht sofort. Ist so. Punkt. Aber, sage ich einfach mal, man 
erkennt’s nicht sofort, aber man kann das Verhalten von manchen Kindern sehen und deuten. Kinder, 
die sich zurückziehen, sich abkapseln, die vorher lebensfroh waren, sonst irgendwas. Das heißt nicht 
immer automatisch, dass das jetzt sexueller Missbrauch ist. (I8, Z. 101–105)
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Hier werden Verhaltensauffälligkeiten benannt, die als Folge von sexualisierter Gewalter-
fahrung regelmäßig beschrieben werden (Goldbeck, 2015). Gleichzeitig wird die Bildung 
von Alternativhypothesen betont, die vor einer vorschnellen oder einseitigen Urteilsbil-
dung schützen soll. Fachwissen über sexualisierte Gewalt wird dabei als wichtige Res-
source gewertet, insbesondere aber auch Möglichkeiten des kollegialen Austauschs und der 
gemeinsamen Reflexion. 

Aber als sie dann ging war, mein erster Gang zu meiner Arbeitskollegin. Ich habe Gott sei Dank eine 
zweite Schulsozialarbeiterin an der Schule. Und habe mir da Rat und Hilfe geholt, weil mich das doch 
ein bisschen, ja betroffen gemacht hat […]. (I6, Z. 14–15)

Die artikulierte Erleichterung der Fachkraft ist bezeichnend dafür, dass es keineswegs gän-
gig ist, auf eine solche Form der unmittelbaren kollegialen Zusammenarbeit zurückgrei-
fen zu können. Vielmehr erleben Schulsozialarbeiter*innen sich angesichts der Personal-
struktur der meisten Schulen oftmals in einer professionellen „Einzelkämpferrolle“ (Kloha, 
2018, S. 169). Fallbesprechungen mit anderen Schulsozialarbeiter*innen können daher oft-
mals nicht ad hoc im jeweiligen Schulkontext stattfinden. Dabei geht es nicht allein um 
kollegialen Rat, sondern auch um den Umgang mit Belastungen. Die Konfrontation mit 
sexualisierter Gewalt und die Begleitung von Betroffenen können mit einem hohen Maß an 
Stress verbunden sein (Kraft et al., 2017). Entsprechend benötigen auch Fachkräfte unter-
stützende Strukturen. Das Angebot von Supervision wird in den Interviews häufig benannt, 
ist aber kein universeller Standard und wird überdies nicht immer als hilfreich empfunden. 
Dies bringt Schulsozialarbeiter*innen teilweise dazu, Ressourcen aus dem privaten Umfeld 
mobilisieren zu müssen. Als ausgesprochen hilfreich wird wiederum die Einbindung in ein 
multiprofessionelles Team empfunden, in dem sich auch Lehrkräfte, Schulpsycholog*in-
nen oder andere Fachkräfte engagieren. Neben dem dadurch möglichen Austausch wird 
insbesondere die Teilung von Verantwortung als entlastend erlebt. Gleichzeitig erleben die 
befragten Schulsozialarbeiter*innen auch Lehrkräfte als unterstützungsbedürftig, die sich 
mit ihrer eigenen Fachlichkeit dem Thema sexualisierte Gewalt nicht gewachsen fühlen:

Ich glaube, ich bin hier in gewisser Hinsicht ein Nutzen, dass ich auch Ansprechpartner bin, ne. […] Das ist 
ein Stück weit an die Hand nehmen und den Weg mitgehen und sagen: Pass auf, wir machen das jetzt zusam-
men. Wir begleiten den Prozess jetzt und ich bin da sowohl für dich als auch für das Kind. (I8, Z. 334–336)

Wenn Offenlegungsprozesse ihren Anfang genommen haben, besteht für die Schulsozial-
arbeiter*innen eine primäre Herausforderung darin, die Beziehung zu den Adressat*innen 
aufrecht zu erhalten. Ein in der Disclosureforschung häufig beschriebenes Phänomen ist der 
Abbruch der Offenlegung durch Betroffene, weil etwa das Handeln von Bezugspersonen 
als unangemessen empfunden wird oder die möglichen Konsequenzen einer Intervention 
Ängste auslösen (Malloy et al., 2011). 

Beziehung kann von einem auf den anderen Moment oder Vertrauen kann von einem auf den anderen 
Moment weg sein. Aber das Schaffen, und das ist das Fatale, das kann Ewigkeiten dauern, ne. An man-
che Kinder kommt man halt auch gar nicht ran. (I8, Z. 111–114) 
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Das Zitat bestätigt Klohas (2018) Einschätzung von Vertrauensarbeit als konstitutives 
Element der Schulsozialarbeit, das in Disclosureprozessen besonders intensiv auf die 
Probe gestellt wird. Baier (2018) verweist diesbezüglich auf die Bedeutung eines refle-
xiven Umgangs mit Professions- und Statusmacht. Die Beziehung zwischen Schüler*in-
nen und Schulsozialarbeit ist durch ein asymmetrisches Machtverhältnis gekennzeich-
net, der Aufbau eines pädagogischen Arbeitsbündnisses durch den Zwangscharakter von 
Schule erschwert (Oevermann, 2008). Eine gelingende Gestaltung von Offenlegungen ist 
daher maßgeblich darauf angewiesen, dass Ansprechpersonen im Sinne einer gemeinsa-
men Konstruktion (MacMartin, 1999) dieses Prozesses und einer Haltung dialogischer 
Zugewandtheit (Flåm & Haugstvedt, 2013) agieren. Damit wird auch das Spannungsfeld 
im Kinderschutz tangiert, das sich zwischen der Ermöglichung von Partizipation und Mit-
bestimmung der Adressat*innen einerseits und der Übernahme von Entscheidungsverant-
wortung durch Fachkräfte andererseits aufspannt (Bange, 2015, S. 205). Wichtig ist, dass 
es Schulsozialarbeiter*innen gelingt, die schulische Logik von Kontrolle und Disziplinie-
rung aufzulösen und sich glaubhaft als vorbehaltlos helfende Instanz zu zeigen: 

Das heißt, dass er nicht von einem Lehrer geschickt werden kann oder das als Strafe bekommt, zu mir 
kommen zu müssen, sondern sich freiwillig dafür entscheidet und auch nach dem zweiten Termin nicht 
wiederkommen braucht, wenn er das nicht möchte. (I6, Z. 94–96)

Die zitierte Fachkraft schirmt ihr Angebot dezidiert gegenüber disziplinarischen Verein-
nahmungen ab und macht das Prinzip der Freiwilligkeit stark. Weiterhin stellt alltägliche 
Beziehungs- und Vertrauensarbeit eine Prämisse dafür dar, dass Schulsozialarbeiter*innen 
in der Schulgemeinschaft persönlich bekannt sind und als Ansprechpersonen in Betracht 
gezogen werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Adressat*innen steht jedoch im Span-
nungsfeld zur Mitwirkungspflicht der Schulsozialarbeit im Kinderschutz. Schulsozialarbei-
ter*innen stehen somit vor der Herausforderung, die Maßgaben von Datenschutz, Schwei-
gepflicht und Interventionspflichten zu berücksichtigen und gleichzeitig eine angemessene 
Beteiligung von Adressat*innen zu gewährleisten (Kliemann, 2018).

3.4	 Kooperation mit dem Jugendamt

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen markieren die befragten Fachkräfte Grenzen 
ihrer Möglichkeiten. Schulsozialarbeit kann in ihren Augen nicht die alleinige und keine 
längerfristige Unterstützungsressource betroffener Schüler*innen sein oder eine beratende 
oder gar therapeutische Begleitung ersetzen. Die Umsetzung von Interventionen bei Ver-
dacht auf Kindeswohlgefährdung kann nicht in alleiniger Verantwortung der Schulsozial-
arbeit erfolgen, sondern macht eine Beteiligung der Schulleitung sowie insbesondere eine 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt unumgänglich (Winter & Wolff, 2018). In den Inter-
views finden sich zahlreiche Hinweise darauf, dass Schulsozialarbeit tatsächlich als „Bin-
deglied“ (Bathke et al., 2019, S. 215) zum Jugendamt wirken kann:

[…] da wäre das Jugendamt der erste Ansprechpartner gewesen und ich war auch netzwerktechnisch 
sehr gut mit dem Jugendamt verbunden. Also, ich kannte die dortigen Personen, sie kannten mich per-
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sönlich, so dass wir wussten, mit welchen Belangen wir auch zueinanderkommen konnten. Wir waren 
im regelmäßigen Austausch, auch über konkrete Fälle hinaus. (I6, Z. 242–244)

Das Jugendamt ist für die befragte Fachkraft demnach nicht nur aus formellen Gründen die 
erste Anlaufstelle, sondern insbesondere aufgrund der positiven Erfahrung konkreter und 
hilfreicher Zusammenarbeit. Dies bestätigt das folgende Zitat:

Und dafür haben wir den ASD, den Allgemeinen Sozialen Dienst, das ist ja das Jugendamt, die sind 
darauf spezialisiert, das sind dann unsere Problemlöser. Wir machen dann eine 8a Meldung, da geht 
ein Schreiben rüber. Das und das ist vorgefallen, mit dem Kind ist gesprochen worden. […] Da gibt es 
Ablaufverfahren, die werden dann eingeleitet, dann kommen die hierhin, sprechen mit Kind, wir spre-
chen, und dann werden halt weitere Schritte einfach eingeleitet. (I8, Z150-154)

Die Einbeziehung des ASD markiert im Rahmen von Disclosureprozessen den Übergang 
zur formellen Intervention. Es wird als hilfreich empfunden, auf etablierte Verfahrens-
abläufe zurückgreifen zu können, die sich aus § 8a SGB VIII ableiten und idealiter in 
Schutzkonzepten, Leitlinien oder Kooperationsverträgen zwischen Schule und Jugend-
amt konkretisiert werden. In der Ansprache des Jugendamts als „Problemlöser“ findet eine 
Delegation der Fallverantwortung statt, die auf spezialisierte Professionalität der Mitar-
beiter*innen des ASD abhebt und implizit das staatliche Wächteramt thematisiert. Die 
hier zitierte Fachkraft führt weiterhin aus, dass die Kooperation mit dem Jugendamt nicht 
einfach aus formalisierten und normierten Festschreibungen heraus funktioniere, sondern 
durch konkreten interpersonalen Austausch gestaltet werden müsse. „Also, es ist viel intu-
itive Arbeit. Es ist viel gucken, viele Gespräche natürlich, dann sich hinsetzen und sagen: 
Wir müssen drüber reden. Was ist genau passiert?“ (I8, Z. 128–130). Die Kooperations-
zufriedenheit, die mit der Titulierung „Problemlöser“ mitschwingt, basiert somit auf dem 
Zusammenwirken festgelegter und routinisierter Verfahrensabläufe, konstruktiver per-
sönlicher Zusammenarbeit und einer verlässlichen Verantwortungsübernahme durch das 
Jugendamt. 

Es kann die These aufgestellt werden, dass Schulsozialarbeiter*innen sich im Modus 
der Kooperation und Vernetzung generell zu Hause fühlen, da er für ihr spezifisches Hand-
lungsfeld prägend bzw. unabdingbar ist. Eine Fachkraft konstatiert: „Aber ohne Netzwerk 
bin ich hier verloren“ (I7, Z. 470). Während Kooperation ein „Kerngeschäft der Schul-
sozialarbeit“ (Spies & Pötter, 2011, S. 29) darstellt und die Zusammenarbeit mit der Kin-
der- und Jugendhilfe auf einem verbindenden professionellen Fundament stattfinden kann, 
kann Wissen über sexualisierte Gewalt nicht als gängiger Bestandteil des Qualifikations-
profils von Schulsozialarbeiter*innen vorausgesetzt werden (Voß, 2017). Diesen Befund 
bestätigen auch die Teilnehmer*innen, für die überwiegend die praktische Erfahrung 
mit Disclosureprozessen eine zentrale Quelle für den Erwerb von Kompetenzen bildet. 
Wahrgenommene Unsicherheiten im Umgang mit sexualisierter Gewalt können durch die 
Kooperation mit dem Jugendamt in als sicher eingeschätztes fachliches Fahrwasser über-
führt und dadurch kompensiert werden. Abschließend sei eine Lehrkraft zitiert, die die 
Schulsozialarbeit als Alternative zum Kontakt mit dem Jugendamt beschreibt: 
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Man muss nicht erst beim Jugendamt anrufen, diesen Fall groß schildern und sagen: „Was könnte 
ich noch machen?“ Sondern da ist jemand vor Ort, der kennt das Kind, der hat mit dem Kind viel-
leicht schon gearbeitet. Kennt die Mutter, die Eltern. Und ja, halt einfach so […] was nötig wäre. (I10, 
Z. 300–302)

Dadurch wird nochmals deutlich, mit welchen Erwartungshaltungen nicht nur das Hand-
lungsfeld Schulsozialarbeit, sondern die einzelnen Fachkräfte hinsichtlich der Mitwirkung 
von Schule im Kinderschutz konfrontiert sein können.

4	 Fazit und Ausblick

Die Offenlegung von sexualisierter Gewalt stellt sich sowohl auf individueller Ebene als 
auch im jeweiligen sozialen Kontext als Muster komplexer Prozesse dar. Die hier aufge-
führten Beispiele verdeutlichen die spezifische Komplexität von Disclosureprozessen im 
Bereich der Schulsozialarbeit und illustrieren vorhandene Möglichkeiten und ebenso die 
damit einhergehenden Herausforderungen. Schulsozialarbeit verfügt über das Potenzial, 
Räume für die Offenlegung von sexualisierter Gewalt zu schaffen und Disclosureprozesse 
adäquat zu begleiten. Ein Schlüssel dafür sind die aktive Gestaltung von pädagogischer 
Beziehungsarbeit und der systematische Aufbau von Vertrauen durch die Fachkräfte. Die 
Interviews offenbaren ein fundiertes Verständnis der Fachkräfte für die Besonderheiten von 
sexualisierter Gewalterfahrung sowie für die zahlreichen Barrieren, die einer Offenlegung 
entgegenstehen. Die geschilderten Handlungsansätze reflektieren Befunde der Disclosure-
Forschung, die darauf verweisen, dass betroffene Kinder und Jugendliche durch glaubhafte 
und wiederholte Impulse von Bezugspersonen darin bestärkt werden können, sich mitzu-
teilen und Unterstützung zu suchen. Die Interviewteilnehmer*innen verlassen sich hierbei 
nicht darauf, dass Schulsozialarbeit aus sich selbst heraus als niedrigschwelliges Angebot 
wirkt, sondern entwickeln kreative Strategien, um aktiv auf Schüler*innen zuzugehen und 
Gesprächssituationen zu kreieren. Anhand der Interviews kann weiterhin nachvollzogen 
werden, dass Schulsozialarbeit im Kontext von Disclosureprozessen als effektives Binde-
glied zwischen Schule und dem Jugendamt fungieren kann. Den Kontakt zum Jugendamt 
beschreiben die Fachkräfte als elementaren Bestandteil ihrer Vernetzungstätigkeit sowie 
als unabdingbaren Vorgang bei Kinderschutzfällen. Dabei offenbart sich ein differenziertes 
Verständnis der jeweiligen Zuständigkeiten. Ihre eigene Rolle sehen sie als primäre Anlauf-
stelle und Impulsgeber für Offenlegungen, darüber hinaus verweisen sie auf die hoheitliche 
Zuständigkeit des Jugendamtes im Bereich Kindeswohlgefährdung. Die Kooperation wird 
jedoch nicht als formalisierter Ablauf begriffen, sondern als in konkretem interpersonellem 
Austausch fallbezogen zu gestaltende Dynamik. 

Weiterhin lassen die Darstellungen der Interviewteilnehmer*innen mehrfache Span-
nungsfelder erkennen. Schulsozialarbeit kann einer Ambivalenz von vorbehaltloser sozi-
alpädagogischer Unterstützung einerseits und schulischen Logiken der Disziplinierung 
und Sanktionierung andererseits unterliegen. Um dies im Sinne der Entstehung von Ver-
trauen auflösen zu können, muss Klarheit darüber hergestellt werden, dass der Kontakt zur 
Schulsozialarbeit auf Prinzipien der Freiwilligkeit und Vertraulichkeit fußt und keine Straf-
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maßnahme darstellt. Die Komplexität von Disclosureprozessen erfordert ein hohes Maß an 
Gestaltungsspielraum im Rahmen der pädagogischen Beziehungsarbeit wie bei der Koope-
ration mit dem Jugendamt. Professionelle Autonomie ist jedoch kein allgemeingültiger 
Zustand der Schulsozialarbeit, sondern Gegenstand stetiger Aushandlungsprozesse im orga-
nisationalen Kontext (Kloha, 2018, S. 25). Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der 
heterogenen Positionen und Rahmenbedingungen von Schulsozialarbeiter*innen innerhalb 
der schulischen Organisationsstruktur und -hierarchie von Belang. Die Bearbeitung dieser 
Spannungsfelder konturiert nachhaltig die Handlungspraxis in der individuellen Fallarbeit.

Damit Schulsozialarbeit den an sie gerichteten Erwartungen im Kinderschutz und somit 
auch im Rahmen der Begleitung von Disclosureprozessen gerecht werden kann, sind unter-
schiedliche Entwicklungsmaßnahmen erforderlich. Mit Blick auf die begrenzten Ressour-
cen der einzelnen Fachkraft erscheint es beispielsweise geboten, eine drohende Zustän-
digkeitsüberfrachtung konzeptionell zu unterbinden und die Schulsozialarbeit angesichts 
möglicher Belastungen infolge der Konfrontation mit Kindeswohlgefährdungen umfassend 
zu unterstützen. Neben Standards wie Supervision kann dazu beispielsweise die kollegi-
ale Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit mit Beratungs- und Vertrauenslehrkräften sowie 
Schulpsycholog*innen im Rahmen schulischer Beratungsteams gehören (Bathke et al., 
2019, S. 100). Über solche Maßnahmen auf Ebene der Einzelschule hinaus erscheint ins-
besondere das Plädoyer für eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Grundlagen, eine stär-
kere Standardisierung der Rahmenbedingungen sowie eine Systematisierung der Ausbil-
dung beachtenswert (Pawils et al., 2020). Dies sollte die Vermittlung von Fachwissen zum 
Themenkomplex Kinderschutz sowie die dezidierte Berücksichtigung von Grundlagen zu 
sexualisierter Gewalt umfassen. 

Aufgrund ihrer methodischen Anlage und Samplegröße kann die hier vorgestellte Stu-
die das Potenzial der Schulsozialarbeit zur Stärkung der protektiven Funktion von Schule 
überwiegend anhand individueller Erfahrungswerte abbilden. Um dies auch auf einer struk-
turellen Ebene nachvollziehen zu können, bedarf es weiterführender Forschung, die bei-
spielsweise bei der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation schulischer Schutzkon-
zepte ansetzen könnte.
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